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1. Vertragsschluss/Lieferbeginn
1.1 Das Angebot von GVG in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßge

sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
1.2 Der Vertrag kommt durch Bestätigung von GVG in Textform unter Angabe des g

Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Beliefe
rung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist d
356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert GVG hierzu ausdrüc

2. Umfang und Durchführung der Lieferung/Befreiung von der Leistungspflicht
2.1 GVG liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine

Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den jeweiligen Zählpunkt b
zogenen Netzanschlusses. Messstelle ist der Ort, an dem der Gasfluss messtechnisch e
wird.

2.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist GVG, soweit
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlu
von ihrer Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Net
betreiber vgl. Ziff. 8.

2.3 GVG ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messste
lenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprüch
gen GVG bleiben für den Fall unberührt, das GVG an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

3. Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/Abrechnung/Anteilige Preisberech
3.1 Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des

betreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber,
Netzbetreiber, GVG oder auf deren Verlangen kostenlos vom Kunden durc
GVG eine Selbstablesung des Kunden, fordert GVG den Kun
sung der Messeinrichtung erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferante
wechsels oder bei einem berechtigten Interesse von GVG an e
Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Kö
nen die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden, zeigen sie fehlerhaft an oder sind aus a
deren Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, ohne dass GVG hieran jeweils ein Ve
schulden trifft, so kann GVG den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener
Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen; dies gilt auch dann, wenn der Kunde
eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

3.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten von GVG, des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers
tritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermit
preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen e
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Au
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfo
gen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zutragen, dass die
Messeinrichtungen zugänglich sind.

3.3 GVG kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. GVG berechnet diese auf
der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche B
rechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden.
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu
berücksichtigen.

3.4 Zum Ende jedes von GVG festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesen
lich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird GVG eine Abrechnung erstellen,
in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlu
gen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrec
nung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
verzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet.
Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierte
jährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Gr
einbarung mit GVG erfolgt. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht von GVG
nach Ziff. 3.3.

3.5 Der Kunde kann jederzeit von GVG verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an
seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im
Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung
fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Ve
überschritten werden.

3.6 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festg
stellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit
der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswi
kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist
der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Ja

3.7 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die
Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berec
net. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend a
gepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/Zahlungsverweigerung/Aufrechnung
4.1 Sämtliche Rechnungs- und Abschlagsbeträge sind zu dem von GVG

315 BGB) festgelegten Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Rechnung
Abschlagsanforderung fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels
Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen.

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, so kann GVG angemesse
Durchsetzung der Forderung ergreifen; fordert GVG erneut zur Zahl
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt GVG dem Kunden die dadurch entsta
denen Kosten pauschal gemäß der Preisliste zu den Allgemeinen Geschäftsbeding
die Lieferung von Elektrizität und Erdgas von GVG, Gasvers
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale B
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis g
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pa
schale.

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsve
rung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern
der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde
eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die
ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315
BGB bleiben unberührt.
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die Lieferung von Elektrizität und Erdgas von GVG, Gasversorgung Görlitz GmbH in Rechnung.
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der

Kunden ist zudem der Nachweis ge-
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-

Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
glichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern

der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde

der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die
mäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315

4.4 Gegen Ansprüche von GVG kann nur mit unbestrittenen od
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen GVG
aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Liefe
pflicht.

5. Vorauszahlung
5.1 GVG ist berechtigt, für den Gasverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorausza

zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorau
zahlung des Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu lei
tenden Zahlungen. Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Ve
brauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw.
sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Ku
de glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksicht
gen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu lei
tenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die Vo
gen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag
unverzüglich nach der Verrechnung als erneute V

6. Preise und Preisbestandteile/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hohe
te Belastungen/Preisanpassung nach billigem Ermessen

6.1 Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis
zusammen. Er enthält folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP
Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konve
entgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung
weit diese Kosten GVG in Rechnung gestellt werden
Netzentgelt sowie die Konzessionsabgaben.

6.2 Wird die Belieferung oder Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziff.
6.1 und 6.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff.
um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entspr
chend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit einer h
heitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o.
wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschu
deten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe
und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsabschluss
oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterb
rechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen
Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. na
werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Meh
kosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterbe
stellung informiert.

6.3 Der Preis nach Ziff.6.1 erhöht sich um die Energiesteuer in der jeweils geltenden Höhe
(derzeit: 0,55 Cent/kWh). Zusätzlich fällt auf den nach Satz 1 erhöhten Preis und etwaige z
künftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auf
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit: 19%) an (Bruttopreis).
über die Anpassung dieser Steuersätze spätestens mit der Rech

6.4 GVG teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziff.
Preisbestandteils auf Anfrage mit.

6.5 Gilt für jedes Sonderprodukt zur Lieferung von Erdgas von GVG
GVG ist verpflichtet, die Preise nach Ziff.
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Be
der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergebenen Energie
Ziff. 6.3 - durch einseitige Leistungsbestimmungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB
anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist au
schließlich eine Änderung der in Ziff. 6.1 genannten Kosten. GVG überwacht fortlaufend die
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Verän
der Kosten nach Ziff. 6.1 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpa
bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziff.
bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der akt
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu sa
dieren. Die einseitige Leistungsbestimmung von GVG nach billigem Ermessen bezieht sich auf
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; di
gen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Ko
tenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gle
wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB da
billigen Ermessens durch GVG gerichtlich überprüfen zu lassen.
Preise nach dieser Ziffer sind nur jeweils zum Monatsersten möglich.
den nur wirksam, wenn GVG dem Kunden die Änd
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt.
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kun
hingewiesen.

6.6 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Telefon: 03581 33535
oder im Internet unter www.stadtwerke-goerlitz.de

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusse
GasNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechu
Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Ä
derungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesänderu
gen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten
nicht veranlasst und auf die GVG auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße g
stört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingu
gen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertr
ges entstehen lassen (etwa wenn die Recht
nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist GVG ve
pflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen
weit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhäl
nisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Au
zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B.
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).
Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich.
wirksam, wenn GVG dem Kunden die Anpassung spätestens sechs W
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, d
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsa
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Gegen Ansprüche von GVG kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen GVG
aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Liefer-

Gasverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlungen
zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig

Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Voraus-
zahlung des Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leis-
tenden Zahlungen. Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Ver-

henden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. –
sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kun-

glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichti-
gen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leis-
tenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzun-
gen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag
unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Preise und Preisbestandteile/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferleg-
te Belastungen/Preisanpassung nach billigem Ermessen
Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis

men. Er enthält folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-
zierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konvertierungs-

entgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – so-
weit diese Kosten GVG in Rechnung gestellt werden -, das an den Netzbetreiber abzuführende

zessionsabgaben.
Wird die Belieferung oder Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziff.

.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 6.1
kosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entspre-

chend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit einer ho-
lichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt

wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschul-
nung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe

und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsabschluss konkret vorhersehbar waren
oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterbe-

schränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen
hältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet

werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehr-
kosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungs-

erhöht sich um die Energiesteuer in der jeweils geltenden Höhe
(derzeit: 0,55 Cent/kWh). Zusätzlich fällt auf den nach Satz 1 erhöhten Preis und etwaige zu-

ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.2 die
steuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit: 19%) an (Bruttopreis). Der Kunde wird

über die Anpassung dieser Steuersätze spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
VG teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziff. 6.2 und 6.3 zu zahlenden

Gilt für jedes Sonderprodukt zur Lieferung von Erdgas von GVG
GVG ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 6.1 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 6.2 sowie die gesondert in

den Höhe an den Kunden weitergebenen Energie- und Umsatzsteuer nach
seitige Leistungsbestimmungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB

ßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist aus-
.1 genannten Kosten. GVG überwacht fortlaufend die

Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung
seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziff. 6.5

passung nach dieser Ziff. 6.5 erfolgt ist – seit Vertragsschluss
bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt.

senkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu sal-
stimmung von GVG nach billigem Ermessen bezieht sich auf

e einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkun-
günstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kos-

gen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden
wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des

lich überprüfen zu lassen. Änderungen der zu zahlenden
nur jeweils zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen wer-

den nur wirksam, wenn GVG dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Hierauf wird der Kunde von GVG in der Mitteilung gesondert

Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Telefon: 03581 33535
goerlitz.de.

gen des Vertrages und dieser Bedingungen
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und

gen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, GasGVV,
, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur).

tragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Än-
derungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesänderun-

ht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die GVG
nicht veranlasst und auf die GVG auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße ge-

ach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingun-
gen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertra-

tsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die
npassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist GVG ver-

pflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich inso-
zen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhält-

es von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken
und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B.

tungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und dieser
Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur
wirksam, wenn GVG dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten

In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag
frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsan-
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passung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
8. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung
8.1 GVG ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den

zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem
Maße schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen verwendet („Gasdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren
unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

8.2 GVG ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrages in Verzug ist, der – unter Be-
rücksichtigung von Mahn- und Inkassokosten – mindestens 150,00 EUR beträgt oder die Höhe
von zwei aktuellen Abschlagszahlungen erreicht; erstreckt sich in letzterem Fall der Zahlungs-
verzug über einen Zeitraum mit Abschlägen in unterschiedlich festgelegter Höhe, ist Verzug
mit einem Betrag Voraussetzung, der die Summe aus dem aktuellen Abschlagsbetrag und dem
unmittelbar zuvor geltenden Abschlagsbetrag erreicht. Bei der Berechnung des jeweils für den
Verzug maßgeblichen Betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der
Kunde schlüssig beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen GVG und dem
Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig ent-
schiedenen Preiserhöhung von GVG resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollum-
fänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher
angedroht und der Beginn der Unterbrechung durch GVG oder den Netzbetreiber spätestens
drei Werktage vor der Unterbrechung angekündigt. Der Kunde wird GVG auf etwaige Beson-
derheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.

8.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden
zu ersetzen. GVG stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem
Aufwand in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-
sen; die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der
berechneten Kosten. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe
für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der
Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen.

8.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Liefe-
rung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdieb-
stahls nach Ziff.8.1, oder im Fall eines wiederholten Zahlungsverzugs unter den Voraussetzun-
gen der Ziff. 8.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindes-
tens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Fol-
gen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich
nachkommt.

9. Haftung
9.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasver-

sorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des
Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV).

9.2 GVG wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie bekannt sind oder in zumutbarer Weise aufgeklärt wer-
den können und der Kunde dies wünscht.

9.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Partei
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

9.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei
bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat
oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraus-
sehen müssen.

9.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
10. Umzug/Übertragung des Vertrages
10.1 Der Kunde ist verpflichtet, GVG jeden Umzug unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer

Frist von einem Monat nach seinem Umzug unter Angabe des Umzugsdatums der neuen An-
schrift und der neuen Gaszählernummer in Textform anzuzeigen.

10.2 GVG wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle
auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs
setzt voraus, dass der Kunde GVG das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

10.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten
Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet
eines anderen Netzbetreibers zieht. GVG unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmes-
telle auf Wunsch gerne ein neues Angebot.

10.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten
hat, und wird GVG die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflich-
tet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die GVG gegenüber dem ört-
lichen Netzbetreiber einstehen muss und für die GVG von keinem anderen Kunden eine Ver-
gütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die Pflicht
von GVG zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche von
GVG auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der
neuen Entnahmestelle bleiben unberührt.

10.5 GVG ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen perso-
nell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung
nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von GVG in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine
gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsge-
setzes, bleiben von dieser Ziffer 10.5 unberührt.

11. Datenschutz/Datenaustausch mit Auskunfteien/Widerspruchsrecht
11.1 GVG erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere die

Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung des Energieliefervertrages nach Maßgabe der Bestimmungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes.

11.2 GVG behält sich insbesondere vor,
a) zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des

Energieliefervertrages Wahrscheinlichkeitswerte für das zukünftige Zahlungsverhalten des
Kunden (sog. Bonitäts-Scoring) zu erheben, zu speichern und zu verwenden; in die Berechnung
dieser Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein.

b) zu dem in lit. a) genannten Zweck Informationen über die unterbliebene oder nicht recht-

zeitige Erfüllung fälliger Forderungen und anderes vertragswidriges Verhalten des Kunden
(sog. Negativdaten) zu verarbeiten, insbesondere zu speichern.

c) personenbezogene Daten über Forderungen gegen den Kunden an Auskunfteien zu übermit-
teln, wenn die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen von GVG oder eines Dritten
erforderlich ist, der Kunde eine geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbringt und die üb-
rigen in § 28a BDSG genannten Voraussetzungen vorliegen.

11.3 Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten für Zwecke der Wer-
bung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber GVG widersprechen; telefonische
Werbung durch GVG erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Kun-
den.

12. Gerichtsstand für Kaufleute (gilt nur bei beruflichem, landwirtschaftlichem oder gewerbli-
chem Verbrauch) Der Gerichtsstand für Kaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches, juristische
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich
Görlitz. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten/Lieferantenwechsel
13.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetrei-

ber erhältlich.
13.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist GVG verpflich-

tet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjah-
reszeitraums mitzuteilen. Soweit GVG aus Gründen, die GVG nicht zu vertreten hat, den Ver-
brauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

14. Streitbeilegungsverfahren
14.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet,

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die die Belieferung mit Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Gasversorgung Görlitz GmbH – Qualitäts- und
Beschwerdemanagement, Demianiplatz 23, 02826 Görlitz, Telefon 03581 33535 oder E-Mail:
info@stadtwerke-goerlitz.de.

14.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht inner-
halb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen.
§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. GVG ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt
die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr.4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Ge-
richte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unbe-
rührt.

14.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Telefon 030 2757240-0, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de,

14.4 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tele-
fon: 03022480-500 oder 01805 101000, Telefax: 030 22480-323, E- Mail: verbraucherservice-
energie@bnetza.de.

14.5 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform)
der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-
schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informatio-
nen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bun-
desstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Ener-
gieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende In-
formationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhält der Kunde unter
ww.bfee-online.de Er kann sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema
Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen sind unter
www.energieeffizienz-online.info erhältlich.

16. Schlussbestimmungen
16.1 GVG darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Dritter bedienen.
16.2 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
16.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder

werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
17. Energiesteuer-Hinweis

Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der Energie-
steuer- Durchführungsverordnung: “Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraft-
stoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuerge-
setz oder der Energiesteuer- Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr
zuständiges Hauptzollamt.“


